
 
 

2.12 Ergänzung zum Bulletin 2 für die ausserordentliche Gemeindeversammlung 
vom Freitag, 16. September 2022 

 
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Die ausserordentliche Gemeindeversammlung wird am Freitag, 16. September 2022 über die noch  
offenen Abänderungsanträge zur NUP II+ Beschluss fassen. Die Unterlagen zur Gemeindeversamm-
lung (Bulletin 1 und Bulletin 2 inkl. Stimmrechtsausweis) wurden den Stimmberechtigten bereits zuge-
stellt. Gegen den Entscheid des Gemeinderates, den Abänderungsantrag 2.09.23 (NUP II) zu einem 
späteren Zeitpunkt zu traktandieren, ging am 10. August 2022 beim zuständigen kantonalen Departe-
ment eine Stimmrechtsbeschwerde ein. Diese Stimmrechtsbeschwerde wurde vom Regierungsrat des 
Kantons Glarus an seiner Sitzung vom Dienstag, 30. August 2022 gutgeheissen. 
 
Gestützt auf Artikel 60 Absatz 3 des Gesetzes über die politischen Rechte hat der Gemeinderat an 
seiner Sitzung vom 01. September 2022 zuhanden der Gemeindeversammlung beschlossen, das  
Bulletin 2 um Kapitel 2.12 mit dem Antrag 2.09.23 (NUP II) folgendermassen zu ergänzen: 
 

Antrag NUP II Antrag (Wortlaut Antragstellende) Umsetzung NUP II+ 

2.09.23 Im Namen der Niederer Autobetrieb 
AG, Filzbach, stellen wir zuhanden der 
Gemeindeversammlung vom 18. Sep-
tember 2020 betreffend der traktandier-
ten NUP II den Antrag, die auf der Par-
zelle Nr. 768, GB Mollis, (Zonenplan 
Nutzung Näfels/Mollis) wie folgt abzu-
ändern: 
 
Die Parzelle Nr. 768, GB Mollis, soll an-
stelle der vollständigen Zuteilung der 
ca. 12'500 m2 grossen Parzelle in die 
Zone für öffentliche Bauten und Anla-
gen (gemäss NUP II), mit mindestens 
5'000 m2 im nördlichen Teil neu der Ar-
beitszone zugeteilt werden. 
 

Der Gemeinderat folgt dem Antrag der 
Gemeindeversammlung: Der nordwestli-
che Teil der Parzelle Nr. 768, GB Mollis, 
wird neu der Arbeitszone IV zugewiesen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Rahmen der Gemeindeversammlung le-
diglich über die Zonenzuweisung abge-
stimmt und kein Entscheid betreffend 
dem Projekt Werkhof / Ökihof oder einer 
Veräusserung der (Teil-)Parzelle Nr. 768, 
GB Mollis, gefällt wird. 
 

 
Abänderungsanträge 
Abänderungsanträge zu diesem Antrag 2.09.23 können im Vorgang zur Gemeindeversammlung schrift-
lich bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden, müssen jedoch zwingend direkt an der ausserordentli-
chen Gemeindeversammlung mündlich gestellt werden. 
 
Unterlagen 
Der Änderungsplan (Informationsplan 12) ist auf der Rückseite dieses Schreibens ersichtlich. Sämtliche 
Unterlagen sind zudem auf der Homepage der Gemeinde Glarus Nord (www.glarus-nord.ch/nup2+) ab-
rufbar. 
 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
Die Umsetzung des angenommenen Abänderungsantrages 2.09.23 zur NUP II, abgebildet im Ände-
rungsplan Zonenplan "Nutzung", sei zu erlassen. 
 
 
Niederurnen, 5. September 2022 
Gemeinderat Glarus Nord 

Gemeinde Glarus Nord
Corporate Design
Guidelines für Partner

Gemeinde Glarus Nord
Corporate Design
Guidelines für Partner



Informationsplan 12
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